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§ 133

(1) Wer eine Urkunde, ein Register, Akten oder 
einen sonstigen Gegenstand, welche sich zur amtlichen 
Aufbewahrung an einem dazu bestimmten Orte be
finden, oder welche einem Beamten oder einem Drit
ten amtlich übergeben worden sind, vorsätzlich ver
nichtet, beiseite schafft oder beschädigt,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.

(2) Ist die Handlung in gewinnsüchtiger Absicht 
begangen, so tritt Freiheitsstrafe von drei Monaten 
bis zu fünf Jahren ein.

§ 134

Wer öffentlich angeschlagene Bekanntmachungen, 
Verordnungen, Befehle oder Anzeigen von Behörden 
oder Beamten böswillig abreißt, beschädigt oder ver
unstaltet,

wird mit Geldstrafe oder mit Freiheitsstrafe bis zu 
sechs Monaten bestraft.

3. Abschnitt 
Straftaten gegen die Rechtspflege

§239
Schwerer Gewahrsamsbruch

Wer
1. ... (bei § 137 StGB West) in amtlichem Ge

wahrsam befindliche Sachen unbefugt vernichtet, be
schädigt oder beiseite schafft;

2. . . . (bei § 136 StGB West)

um einen erheblichen Nachteil zu verursachen, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe oder mit 
öffentlichem Tadel bestraft oder von einem gesell
schaftlichen Organ der Rechtspflege zur Verantwor
tung gezogen.

Anmerkung:
Gewahrsamsbruch ohne die genannten Folgen kann 
als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden.

2. Abschnitt \
Straftaten gegen die staatliche und öffentliche 1 

Ordnung /

§223

Beschädigung öffentlicher Bekanntmachungen

Wer eine öffentliche Bekanntmachung eines staat
lichen oder gesellschaftlichen Organs oder einer gesell
schaftlichen Organisation böswillig entfernt, beschädigt 
oder verunstaltet
und dadurch die Durchführung staatlicher oder ge
sellschaftlicher Tätigkeit oder die Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Ordnung beeinträchtigt,

wird von einem gesellschaftlichen Organ der Rechts
pflege zur Verantwortung gezogen oder mit Geld
strafe oder mit öffentlichem Tadel bestraft.

Anmerkung:
Beschädigungen öffentlicher Bekanntmachungen oh

ne die genannten Folgen können als Ordnungswid
rigkeit verfolgt werden.

§ 135 
(weggefallen)


